
tendes Gebot der bestmöglichen Verfahrensförderung her.
Das Gericht habe dafür zu sorgen, bei einem inhaftierten
Beschuldigten die Hauptverhandlung möglichst schnell zum
Abschluss zu bringen und zu ihrer Förderung beizutragen.37

Beispiel: Bei dem arbeitslosen Studienabbrecher A läuft es zurzeit
nicht rund. Er findet keinen Job und nachdem seine WG ihn aus der
Wohnung geschmissen hat, ist er nun auch noch obdachlos. Er über-
nachtet abwechselnd bei verschiedenen Freunden. Um sich bei die-
sen revanchieren zu können, geht er eines Abends zu Edeka und
steckt in seine Taschen Zigaretten, Alkohol und Lebensmittel im Wert
von 150 EUR und verlässt den Supermarkt ohne zu bezahlen. So
etwas hat er vorher noch nie gemacht. Ladendetektiv L hat den
Diebstahl des A beobachtet und ruft die Polizei. Der zuständige
Staatsanwalt S sieht aufgrund der Wohnsituation des A Fluchtgefahr
als gegeben an und stellt einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls.
Wie wird Ermittlungsrichter R entscheiden?

R wird gem. § 114 I StPO einen Haftbefehl erlassen, wenn die
Voraussetzungen hierfür vorliegen. A müsste zunächst drin-
gend tatverdächtig sein, eine Straftat begangen zu haben. Er
könnte hier einen Diebstahl gem. § 242 I StGB begangen
haben. Die Waren sind körperliche Gegenstände und standen
im Eigentum des Supermarktinhabers und waren damit frem-
de bewegliche Sachen.38 A hat sich die Waren im Supermarkt
eingesteckt, ohne zu bezahlen und damit den Gewahrsam des
Supermarktes gebrochen.39 Es ist davon auszugehen, dass er
die Sachen auch in der Absicht, sich die Sachen rechtswidrig
zuzueignen, weggenommen hat. Dass er seinen Freunden da-
mit etwas Gutes tun wollte, steht dem nicht entgegen, zumal
er sich als Eigentümer aufspielt, wenn er die Sachen weiterver-
schenkt.40 A handelte zudem rechtswidrig und schuldhaft,
sodass A einer Straftat dringend verdächtig ist.

Es müsste weiterhin ein Haftgrund vorliegen. In Betracht
kommt hier lediglich der Haftgrund der Fluchtgefahr gem.
§ 112 II Nr. 2 StPO. Dazu müsste A durch sein Verhalten die
Besorgnis begründen, dass er sich demStrafverfahren entziehen
und dieses durch sein Verhalten wesentlich erschweren wird.41
Für eine Fluchtgefahr sprechen die Wohnungslosigkeit des A
und die Tatsache, dass er keinerArbeit nachgeht und daher auch
für Ladungen oder ähnliches keine gültige Anschrift hat. Der
Haftgrund der Fluchtgefahr ist somit zu bejahen.

Allerdings müsste die Anordnung der Untersuchungshaft
im konkreten Fall auch verhältnismäßig sein. Die Unter-
suchungshaft muss also geeignet, erforderlich und angemessen
sein. Geeignet ist die Untersuchungshaft schon deshalb, weil

sie für die Sicherung des Strafverfahrens förderlich ist. Es gibt
auch kein gleich geeignetes milderes Mittel, eventuell in Be-
tracht kommende Meldeauflagen erscheinen bei dem eher un-
zuverlässig wirkenden A nicht als gleich geeignetes Mittel.
Fraglich ist aber, ob die Anordnung der Untersuchungshaft
hier auch angemessen ist. Hierfür ist der Eingriff in die per-
sönliche Lebenssphäre des Beschuldigten durch die Haft mit
der Schwere der Tat abzuwägen. A hat keinen Job, sodass er
durch die Haft nicht aus einem geregelten Leben herausgeris-
sen würde. Allerdings hat A scheinbar einen gefestigten
Freundeskreis, der ihm bisher abwechselnd eine Unterkunft
bietet. Zudem ist auch die mögliche Straferwartung zu berück-
sichtigen. Zwar zeigt § 113 StPO, dass die Untersuchungshaft
im Bereich der leichten Kriminalität nicht ausgeschlossen ist,
jedoch muss hier besonders auf die Verhältnismäßigkeit geach-
tet werden. A hat einen einfachen Diebstahl begangen, wobei
sich die Schadenshöhe von 150 EUR noch im unteren Bereich
hält. Da A auch vorher noch keine Straftaten begangen hat, ist
zu erwarten, dass eine Einstellung des Verfahrens gem. §§ 153,
153 a StPO oder eine Verurteilung zu einer geringen Geld-
strafe erfolgen wird.42 Damit steht aber die Anordnung von
Untersuchungshaft als komplette Freiheitsentziehung in die-
sem Fall nicht in einem angemessenen Verhältnis zur Tat des
A, sodass die Verhängung von Untersuchungshaft durch einen
Haftbefehl nicht verhältnismäßig wäre. Die Voraussetzungen
für den Erlass eines Haftbefehls liegen damit nicht vor.43 Der
zuständige Richter wird keinen Haftbefehl erlassen.

C. FAZIT
Bei der Prüfung von Untersuchungshaft ist stets der Rege-
lungszweck der Untersuchungshaft zu beachten. Da die Un-
tersuchungshaft einen schwerwiegenden Eingriff in die
Grundrechte des Beschuldigten bedeutet, ist eine restriktive
Auslegung der einzelnen Haftgründe geboten. Es sind stets
alle Aspekte des Einzelfalls zu berücksichtigen und die kon-
kreten Auswirkungen auf den Beschuldigten in die Prüfung
mit einzubeziehen.

37 BVerfG NJW 2006, 668 m. Bespr. Jahn NJW 2006, 652 ff.
38 Schönke/Schröder/Eser/Bosch, StGB, 28. Aufl. 2010, § 242 Rn. 9 ff.
39 Lackner/Kühl, StGB, 27. Aufl. 2011, § 242 Rn. 8 ff.; Sch/Sch/Eser/Bosch (Fn. 38)

§ 242 Rn. 22 ff.
40 Fischer, StGB, 58. Aufl. 2011, § 242 Rn. 33; Schroth, Strafrecht Besonderer Teil, 5.

Aufl. 2010, 174.
41 KK-StPO/Krauß (Fn. 9) § 112 Rn. 16, Humberg JuS 2003, 758 (759).
42 Vgl. Kühne (Fn. 2) § 35 Rn. 585 ff.
43 Vgl. hierzu auch Hellmann/Bansmann, Fallsammlung zum Strafprozessrecht, 2.

Aufl. 2006, Rn. 211 ff.
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& SACHVERHALT
A und B sind schon seit Schulzeiten miteinander befreundet. Sie beschließen, gemeinsam zum
anstehenden zehnjährigen Klassentreffen ihrer alten Schule in Hannover zu gehen. Dort
treffen sie den ihnen schon seit jeher verhassten Klassenprimus J wieder, der ihnen bestens
gelaunt von seinem wirtschaftlich erfolgreichen Juweliergeschäft und seiner Ehe mit As
Jugendliebe berichtet. In seinem Stolz auf seine geschäftlichen Erfolge legt er seinen früheren
Mitschülern detailliert dar, dass der Schmuck in seinem Geschäft absolut diebstahlsicher
aufbewahrt wird und die Kasse durch ein Passwort geschützt ist, welches nur ihm selbst
bekannt ist. A und B, die sich beide nur mit Gelegenheitsjobs über Wasser halten, beschließen,
es J heimzuzahlen und ihn zu überfallen.

An einem Freitagabend – kurz vor Ladenschluss des Juweliergeschäfts – treffen sich die
beiden, um ihren gemeinsamen Plan in die Tat umzusetzen. A trägt, wie immer – und ohne,
dass ihm dies weiter bewusst ist – ein Taschenmesser mit einer Klingenlänge von 5,5 cm bei
sich. B weiß, dass A dieses stets bei sich führt. Um dem A in nichts nachzustehen, beschließt
B, ein Butterflymesser mitzunehmen. Davon sagt er A nichts. Gemeinsam machen sich A
und B so ausgerüstet auf den Weg. A, immer noch von Eifersucht geplagt, meint zu B:
„Wenn der irgendwie aufmuckt, machen wir den kalt.“ B hält dies für einen Scherz und
lacht, obwohl er den Jähzorn des A kennt. Vor dem Geschäft von J angekommen, warten die
beiden bis der letzte Kunde den Laden verlässt und stürmen anschließend hinein. A zückt
sofort sein Taschenmesser und schreit dem vor der geschlossenen Kasse stehenden J zu: „Her
mit dem Geld aus der Kasse oder ich stech dich ab.“ Dieser lässt sich davon nicht im
Geringsten beeindrucken, sondern lacht hämisch und meint: „Ihr zwei Verlierer habt doch
ohnehin nicht den Mumm dazu.“ A, der nach dieser Schmähung äußerst erregt ist, wirft
wütend sein Taschenmesser in Richtung des J. Dabei bedenkt er nicht, J mit dem Messer
treffen und ihn dadurch verletzen zu können. Er möchte den J lediglich einschüchtern und
das Messer an diesem vorbei werfen. J jedoch will dem vermeintlich direkt auf ihn zufliegen-
den Messer ausweichen und macht einen Ausfallschritt. Infolgedessen trifft ihn das Messer
so unglücklich am Hals, dass die Halsschlagader durchtrennt wird und J durch Verbluten
stirbt. Über diese Entwicklung erschrocken, verlassen A und B ohne Beute das Juwelier-
geschäft.

Um möglichst schnell fliehen zu können, springen die beiden in ein an einer roten Ampel
haltendes Taxi. B zückt sein Messer und hält es dem Taxifahrer T an den Hals. A fordert von T:
„Gib Gas, wenn dir dein Leben lieb ist.“ T befolgt diesen Rat und fährt mit A und B als
„Fahrgästen“ davon. 5 km stadtauswärts lassen sie T anhalten. A und B setzen ihre Flucht zu
Fuß fort und freuen sich über die „kostenlose“ Taxifahrt.

Bearbeitungsvermerk: Prüfen Sie die Strafbarkeit der Beteiligten ausschließlich nach dem
StGB. Erforderliche Strafanträge gelten als gestellt. §§ 239 a und 239 b StGB sind nicht zu
prüfen. Ein Butterflymesser stellt gemäß § 1 II Nr. 2 b WaffG iVmNr. 1.4.3 der Anlage 2 eine
Waffe iSd Waffengesetzes dar.

& LÖSUNG

ERSTER TATKOMPLEX: DAS JUWELIERGESCHÄFT

A. STRAFBARKEIT DES A

I. Versuchter schwerer Raub mit Todesfolge, §§ 249 I, 250 I Nr. 1 a, II Nr. 1, 22, 23 I, 251
StGB durch Herausverlangen des Kasseninhalts und Messerwurf

A könnte sich des versuchten schweren Raubes mit Todesfolge strafbar gemacht haben, indem
er J aufforderte, das Geld aus der Kasse herauszugeben und J an den Folgen eines im Rahmen
des erfolgten Überfalls ausgeführten Messerwurfs verstarb.

1. Vorprüfung
Das Grunddelikt, der Raub, wurde mangels Wegnahme nicht vollendet. § 249 I StGB ist ein
Verbrechen gem. § 12 I StGB, der Versuch ist somit gem. § 23 I StGB strafbar.

a) Tatentschluss
aa) Bei dem Kasseninhalt handelt es sich um eine fremde bewegliche Sache.
bb) Fraglich ist, ob A Vorsatz bezüglich einer Wegnahme hatte, da A den J aufforderte, das
Geld herauszugeben. Aweiß, dass eine Mitwirkungshandlung des J erforderlich ist, um an den
Kasseninhalt zu gelangen. Fraglich ist, ob er dennoch Tatentschluss bezüglich einer Wegnahme
hatte. Es könnte auch eine räuberische Erpressung vorliegen. In welchem Verhältnis diese
Delikte zueinander stehen, ist umstritten.

Wegnahme
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